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haben – trotz gegenteiliger Bekenntnisse5 – über die Jahr-
zehnte hinweg zu einer erheblichen fi nanziellen Verfl ech-
tung und Intransparenz geführt, so dass sich mehr denn 
je die Frage stellt, ob eine zielgerichtete Sozial- und Vertei-
lungspolitik überhaupt noch möglich ist. Zu bezweifeln ist, 
ob eine adäquate Umsetzung der avisierten Ziele gelingen 
kann, wenn die fi skalischen Interdependenzen nicht be-
rücksichtigt werden, da die intendierten Effekte durch nicht-
intendierte Wirkungen konterkariert werden könnten.

Das Anliegen des Beitrags ist es, diese Problematik zu dis-
kutieren, auf einige zentrale Aspekte hinzuweisen und zu 
verdeutlichen, dass nicht nur eine „Steuervereinfachung“ 
erforderlich ist, sondern auch eine die Parafi sci umfassen-
de fi skalische Transparenz die Grundlage für eine effi zien-
te und effektive Wirtschafts- und Sozialpolitik bildet.6 Erst 
dadurch wird eine ganzheitliche Sichtweise ermöglicht, die 
grundlegend für die Erarbeitung einer adäquaten Lösung 
ist, derzeit z.B. zur Ausgestaltung der GKV. Dies erfordert 
eine Orientierung an den drei Grundelementen einer ratio-
nalen Wirtschafts- und Sozialpolitik:7

1. Defi nition der Ziele bzw. der angestrebten Situation,

2. Analyse der Lage, d.h. der tatsächlichen Situation, so-
wie deren (erwartete) Entwicklung,

5 So war beispielsweise ein Ziel der Rentenreform des Jahres 1989, die 
Anpassungsformel der Renten der GRV zu vereinfachen; siehe hierzu 
W. Schmähl: Plädoyer für eine einheitliche und verständliche Renten-
formel, in: Sozialer Fortschritt, Bd. 50, 2001, H. 1, S. 2-6. 

6 P. Bofi nger: Ohne ordnungspolitisches Leitbild gehen Sozialreformen 
in die falsche Richtung, in: Wirtschaftsdienst, 82. Jg. (2002), H. 12, 
S. 717-724; sowie W. Schmähl: Finanzpolitik und Rentenversiche-
rung – Beispiele für die Notwendigkeit einer integrierenden Sicht-
weise, in: H. P. Galler, G. Wagner (Hrsg.): Empirische Forschung und 
wirtschaftspolitische Beratung – Festschrift für Hans-Jürgen Krupp 
zum 65. Geburtstag, Reihe Wirtschaftswissenschaft, Frankfurt 1989, 
S. 448-468. 

7 Ausführlicher wird dies z.B. behandelt in U. Fachinger, H. Rothgang, 
H. Viebrok: Die Konzeption sozialer Sicherung: Ein Überblick, in: U. 
Fachinger, H. Rothgang, H. Viebrok (Hrsg.): Die Konzeption sozialer 
Sicherung. Festschrift für Prof. Dr. W. Schmähl zum 60. Geburtstag, 
Baden-Baden 2002, S. 17-33, mit zahlreichen weiteren Verweisen; 
siehe hierzu auch W. Schmähl: Soziale Sicherung: Ökonomische Ana-
lysen, Wiesbaden 2009, S. 111 ff. 

„Deutschland auf dem Weg aus der Krise“ – so oder ähn-
lich lauten derzeit die Meldungen in Presse, Funk und 
Fernsehen. Auf politischer Ebene wird von einem neuen 
Aufbruch gesprochen und vielfältige Maßnahmen werden 
zur Umsetzung der Ziele diskutiert. Dabei bildet die Sozi-
al- und Verteilungspolitik einen Kernbereich der geplan-
ten Änderungen. So sollen nicht nur fi nanz- und steuerpo-
litische Maßnahmen umgesetzt werden, sondern es ste-
hen auch zentrale Bereiche der sozialen Sicherung – allen 
voran die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) – unter 
dem Label „Sozialer Fortschritt“ zur Disposition.1 Als so 
genannte „Goldene Regel“ soll dabei einschränkend gel-
ten, dass die geplante „Weiterentwicklung in den Zweigen 
der Sozialversicherung […] ebenfalls dem Erfordernis der 
Schuldenregel des Bundes Rechnung tragen [muss]“2. 
Laut Koalitionsvertrag soll dazu neben dem „nachhaltigen 
Kurs der Sparsamkeit“ auch die „Transparenz der öffentli-
chen Finanzen“ beitragen.3

Durch die Zitate wird beispielhaft deutlich, dass die Prob-
lematik, die sich durch die Interdependenzen zwischen Fi-
nanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik ergibt, zwar implizit be-
rücksichtigt wird. Explizit wurde und wird dieser Problem-
komplex aber kaum beachtet.4 Die politischen Maßnahmen 
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von Adam Smith 1776 ausgesprochen worden; A. Smith: Der Wohl-
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chen, München 1974, insbesondere S. 703 ff.
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ten 2009/10, Stuttgart 2009, S. 201 ff.
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vor.10 Allein schon die Anzahl der Zahlungs- und Dienst-
leistungsströme, die in Tabelle 1 aufgeführt sind, doku-
mentiert die bestehende Komplexität des Systems.

Es kann im Folgenden nicht auf alle in Tabelle 1 aufge-
führten Finanzströme und Dienstleistungen eingegangen 
werden. Exemplarisch sei die Verfl echtung aber für die 
GKV kurz erörtert, da diese gemäß dem Koalitionsvertrag 
ein zentrales politisches Handlungsfeld darstellt.11 So be-
zieht die GKV Einnahmen aus der gesetzlichen Unfallver-
sicherung (GUV, zwei Zahlungsströme), der Bundesagen-
tur für Arbeit (BA, drei Zahlungsströme), der gesetzlichen 

10 Die Analyse der zuvor genannten Aspekte steht erst am Anfang. 
Bisher sind diese multiplen Wirkungszusammenhänge nur selten 
Gegenstand der wirtschafts-, sozial- und verteilungspolitischen For-
schung gewesen. Ausnahmen bilden u.a. E. Gawel: Die Wirkungen 
des Pfl ege-Versicherungsgesetzes auf die institutionelle Verteilung, 
in: U. Fachinger, H. Rothgang (Hrsg.): Die Wirkungen des Pfl ege-Ver-
sicherungsgesetzes, Sozialpolitische Schriften, Bd. 68, Berlin 1995, 
S. 197-222; A. Prinz: Die Finanzierung der Sozialhilfe im Finanzver-
bund zwischen Bund, Länder und Gemeinden, in: Finanzarchiv N.F. 
41, 1983; W. Schmähl: Finanzpolitik und Rentenversicherung, a.a.O.; 
oder K.-D. Henke, W. Schmähl (Hrsg.): Finanzierungsverfl echtung in 
der sozialen Sicherung. Analyse der Finanzierungsströme und -struk-
turen, Baden-Baden 2001, A. B. Pfaff, M. Pfaff, B. Langer, F. Mam-
berer, F. Freund, N. Holl: Finanzierungsalternativen der Gesetzlichen 
Krankenversicherung: Einfl ussfaktoren und Optionen zur Weiterent-
wicklung. Endbericht zum von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten 
Forschungsvorhaben, Stadtbergen und Augsburg 2006.

11 Zu den Finanzverfl echtungen der GRV siehe W. Schmähl: Sozia-
le Sicherung: Ökonomische Analysen, a.a.O., S. 242 ff.; sowie W. 
Schmähl: Finanzverfl echtung der gesetzlichen Rentenversicherung: 
interner Finanzausgleich und Finanzbeziehungen mit dem Bund sowie 
anderen Sozialversicherungsträgern – Elemente einer Bestandsauf-
nahme und einige Reformüberlegungen, in: K.-D. Henke, W. Schmähl 
(Hrsg.): Finanzierungsverfl echtung in der sozialen Sicherung, a.a.O., 
S. 9-37. Die Verfl echtung von GKV und SPV ist problematisiert wor-
den in Klaus Jacobs: Zur Kohärenz von gesetzlicher Pfl egeversiche-
rung und anderen Zweigen der Sozialversicherung, in: U. Fachinger, 
H. Rothgang (Hrsg.), a.a.O., S. 245-262. 

3. Festlegung der Maßnahmen, um die Lage den Zielen 
anzunähern.

Die drei Dimensionen sind in hohem Maße voneinander 
abhängig8 und eine zielgerichtete Wirtschafts- und Sozi-
alpolitik kann nur so gut sein, wie das schwächste Ele-
ment in diesem Dreiklang. Dabei sollte die Zielfestlegung 
so konkret wie möglich sein. Bezüglich der Maßnahmen 
gilt, dass deren Wirkungen möglichst umfassend unter-
sucht sein sollten, u.a. unter Beachtung der zentralen Ver-
teilungseffekte im Quer- sowie im Längsschnitt.9 Auch für 
die Analyse der Lage ist festzuhalten, dass diese mög-
lichst dezidiert erfolgen muss. Allerdings wurde die Be-
schreibung des Status quo und dessen Entwicklung im 
Rahmen der Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik bisher 
vornehmlich anhand von Partialanalysen durchgeführt. 
Dies führte dazu, dass eine Verteilungsdimension – von 
wenigen Ausnahmen abgesehen – nicht beachtet wurde: 
die institutionelle Verteilung. Um die intendierten Wirkun-
gen und die nicht-intendierten Effekte beachten zu kön-
nen, wäre also prinzipiell eine Gesamtschau des Steuer-
Transfer-Systems und seiner direkten und indirekten fi s-
kalischen Verfl echtung erforderlich.

Status quo

Alles in allem gesehen liegt im System der sozialen Siche-
rung eine in ihrem eigentlichen Ausmaß zurzeit kaum be-
kannte institutionelle Finanz- und Leistungsverfl echtung 

8 So ist eine möglichst konkrete Zielfassung relevant für die Beurteilung 
des Status quo und dessen Entwicklung, für die Auswahl der adäqua-
ten Maßnahmen sowie für die Konzeption der Wirkungsanalyse.

9 Diese Aspekte sind insbesondere bei der Analyse von Generationen-
gerechtigkeit, einer mittlerweile stark in den Vordergrund gerückten 
Zieldimension, von hoher Relevanz; siehe z.B. U. Fachinger: Alters-
vorsorge in Deutschland: Einige Anmerkungen zu Rentenreformen 
und Gerechtigkeitsaspekten, in: R. Zwengel (Hrsg.): Perspektiven für 
einen Sozialstaat der Zukunft, Jahrbuch der Heinrich-Böll-Stiftung, 
Essen 2007, S. 57-76, mit zahlreichen weiteren Verweisen. 

Institution Finanzstrom Dienstleistung

einge-
hend

ausge-
hend

bezie-
hen

erbrin-
gen

Gesetzliche Rentenversicherung 19 4 0 1

Gesetzliche Krankenversicherung 16 4 0 3

Soziale Pfl egeversicherung 9 7 4 0

Bundesagentur für Arbeit 6 6 0 0

Gesetzliche Unfallversicherung 0 7 0 0

Bund 0 24 2 1

Länder und Kommunen/Gemeinden 1 3 0 0

Tabelle 1
Zentrale Finanzströme und Dienstleistungen1

1 Anzahl der zentralen eingehenden und ausgehenden Finanzströme und 
Dienstleistungen zwischen den zentralen Institutionen des sozialen Si-
cherungssystems.

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Die Verfl echtung würde ein eher unbedeutendes Pro-
blem darstellen, wenn das quantitative Ausmaß der 
Interdependenz der Systeme vernachlässigt werden 
könnte. Zur Verdeutlichung der quantitativen Dimensi-
on und der gesamtwirtschaftlichen Relevanz der aufge-
führten Zahlungsströme und Dienstleistungen sind die 
gesetzlichen Grundlagen sowie die Höhe der Zahlun-
gen, soweit hierfür Informationen erhältlich waren und 
diese Zahlungen über 20 Mio. Euro betrugen, in der Ta-
belle 2 angegeben.

Rentenversicherung (GRV, zwei Zahlungsströme) und der 
sozialen Pfl egeversicherung (SPV, zwei Zahlungsströme). 
Ferner existieren sieben Einzelströme aus dem Bundes-
haushalt an die GKV. Diesen Zahlungseingängen stehen 
vier ausgehende Finanzströme gegenüber: zwei an die 
Arbeitslosenversicherung und je einen an die GRV sowie 
die SPV. Ferner erbringt die GKV im Rahmen der ihr über-
tragenen Aufgaben zwei Dienstleistungen für die SPV im 
Rahmen der ihr übertragenen Aufgaben sowie eine für 
den Bund.

Beschreibung Von Wert in Euro Gesetzliche Grundlage, (unter anderem)

Beiträge für Bezieher gesetzlicher Renten GRV 30,4 Mrd. § 249a SGB V, § 255 Abs. 1 SGB V

Beiträge für Bezieher von Arbeitslosengeld BA 2,4 Mrd. § 251 Abs. 4a SGB V, § 252 SGB V

Beiträge für Bezieher von Arbeitslosengeld II BA, Bund 4,3 Mrd. § 251 Abs. 4 SGB V, § 252 SGB V

Beiträge für Bezieher von Übergangsgeld GRV, BA, GUV 136,3 Mio. § 251 Abs. 1 SGB V, § 252 SGB V

Beiträge für Bezieher von Verletztengeld GUV 56,4 Mio. § 251 Abs. 1 SGB V, § 252 SGB V

Beiträge für Dienstleistende zum Wehr- und 
Zivildienst sowie bei der Bundespolizei

Bund 24,6 Mio. § 251 Abs. 4 SGB V

Verwaltungskostenausgleich SPV 623,8 Mio. § 46 Abs. 3 SGB XI, § 66 SGB XI

Verwaltungskostenausgleich GRV 340,6 Mio. § 28l SGB IV

Verwaltungskostenausgleich BA 472,5 Mio. § 28l SGB IV

Kostenausgleich für MDK-Aufwendungen SPV 270 Mio. § 46 Abs. 3 SGB XI, § 281 Abs. 1 SGB V

Bundeszuschuss zur landwirtschaftlichen 
Krankenversicherung

Bund 1,2 Mrd. § 221 Abs. 2 SGB V

Anteil am Bundeszuschuss zur Künstlersozialver-
sicherung

Bund 36,9 Mio. § 14 KSVG

Beteiligung des Bundes an versicherungsfrem-
den Leistungen

Bund 2,5 Mrd. § 221 Abs. 1 SGB V

Erstattung der Übernahme von Krankheitsbe-
handlungen von Kriegsopfern

Bund/Kommunen/
Gemeinden

95,1 Mio. § 264 Abs. 1, 2 und 7 SGB V, § 18c BVG, 
§ 19 BVG

Beiträge für Bezieher von Krankengeld SPV 101,1 Mio. § 59 Abs. 2 SGB XI, § 60 Abs. 2 SGB XI

Beiträge für Bezieher von Krankengeld GRV 1,5 Mrd. § 170 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI, § 176 Abs. 1 SGB VI

Beiträge für Bezieher von Krankengeld BA 394,8 Mio. § 347 Nr. 5 SGB III, § 348 Abs. 1 SGB III

Übernahme von Verwaltungsaufgaben SPV Dienstleistung § 46 Abs. 3 SGB XI, § 66 SGB XI

Mitnutzung des MDK SPV Dienstleistung § 46 Abs. 3 SGB XI, § 281 Abs. 1 SGB V

Übernahme versicherungsfremder Leistungen Bund Dienstleistung § 221 Abs. 1 SGB V

Tabelle 2
Interdependenzen der Gesetzlichen Krankenversicherung

GRV = Gesetzliche Rentenversicherung, BA = Bundesagentur für Arbeit, GUV = Gesetzliche Unfallversicherung, SPV = Soziale Pfl egeversicherung, 
MDK = Medizinischer Dienst der Krankenversicherung

Quelle: Eigene Zusammenstellung aus Deutsche Rentenversicherung Bund: Jahresbericht 2008, Berlin 2009; Kompetenzzentrum für das Kassen- und 
Rechnungswesen des Bundes: Haushaltsrechnung und Vermögensrechnung des Bundes für das Haushaltsjahr 2008 (Jahresrechnung 2008), Bonn 2008; 
Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung: Landwirtschaftliche Kranken- und Pfl egeversicherung. Geschäfts- und Rechnungsergeb-
nisse der landwirtschaftlichen Kranken- und Pfl egekassen für das Jahr 2008. Zusammengefasster Auszug, Kassel 2009; A. Pfaff, M. Pfaff, B. Langer, F. 
Mamberer, F. Freund, N. Holl: Finanzierungsalternativen der Gesetzlichen Krankenversicherung: Einfl ussfaktoren und Optionen zur Weiterentwicklung. 
Endbericht zum von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Forschungsvorhaben, Stadtbergen und Augsburg 2006; sowie Daten des Referats G 11 des 
Bundesgesundheitsministerium. Für die hilfreiche Unterstützung bei der Zusammenstellung der Daten danken wir Frau Podlech vom Bundesministerium 
für Gesundheit.
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dereinnahmen der GKV zur Folge.16 Bei gleich bleiben-
dem Ausgabenniveau entstehen hierdurch zwangsläufi g 
„Finanzierungsengpässe“, auf die wiederum in der GKV 
reagiert werden müsste. Bei dem derzeitigen Stand der 
Anpassung17 reduzieren sich ceteris paribus sukzessive 
die Einnahmen der GKV im Zeitablauf. Eine Konstanz des 
Rentenniveaus würde demgegenüber zur Stabilisierung 
der Einnahmeseite der GKV beitragen. Derartige Aspekte 
sind bei der Diskussion über die Reduzierung des Ren-
tenniveaus nicht weiter beachtet worden.

Anders gestaltet sich die Verfl echtung mit der GKV bei-
spielsweise für die Bundesagentur für Arbeit. Diese zahlt 
für Empfängerinnen und Empfänger von Arbeitslosengeld 
Beiträge an die GKV (§ 251 Abs. 4a SGB V, § 252 SGB V) 
und ist daher von Beitragssatzänderungen unmittelbar 
betroffen. Eine Reduzierung der Beiträge zur GKV hätte 
für die BA eine Entlastung des Budgets zur Folge, wohin-
gegen eine Erhöhung mit einer Ausgabensteigerung ein-
hergehen würde. Diese Reaktion wiederum macht Maß-
nahmen erforderlich, um derartige Änderungen der Bei-
tragsbelastung für die Bundesagentur für Arbeit adäquat 
umzusetzen. Im Extremfall könnte eine Erhöhung des Bei-
tragssatzes zur GKV eine Erhöhung des Beitragssatzes 
zur Bundesagentur für Arbeit zur Folge haben.

Ein anderes Beispiel einer Maßnahme, die die Einnah-
meseite der GKV betrifft, ist die mit dem Altersvermö-
gensgesetz18 eingeführte beitrags- und steuerfreie Ent-
geltumwandlung.19 Hierbei handelt es sich für Arbeitneh-
mer um die Möglichkeit der Umwandlung eines Teils des 
Bruttoarbeitsentgelts in einen Anspruch auf eine Leistung 
der betrieblichen Alterssicherung (§ 1a Betriebsrentenge-
setz20). Für die „umgewandelten“ Entgeltbestandteile sind 
innerhalb bestimmter Höchstgrenzen21 weder Lohnsteuer 
noch Sozialversicherungs beiträge zu entrichten. Durch die 
von Beitragszahlungen befreiten Entgeltbestandteile sin-
ken somit zwangsläufi g die Beitragseinnahmen der GKV, 
sofern sich das beitragspfl ichtige Bruttoentgelt durch die 

16 Zu den Anpassungen der GRV siehe J. Faik, T. Köhler-Rama: Ge-
setzliche Rentenversicherung: Für eine Rentenanpassung mit Si-
cherungsziel, in: Wirtschaftsdienst, 89. Jg. (2009), H. 9, S. 601-609, 
S. 602.

17 Siehe hierzu u.a. §§ 65, 68, 68a SGB VI. 
18 Deutscher Bundestag: Gesetz zur Reform der gesetzlichen Renten-

versicherung und zur Förderung eines kapitalgedeckten Altersvorsor-
gevermögens (Altersvermögensgesetz – AVmG), Berlin, Bundesge-
setzblatt Teil I Nr. 31, 2001, S. 1310-1343.

19 Siehe hierzu ausführlich W. Schmähl, A. Oelschläger: Abgabenfreie 
Entgeltumwandlung aus sozial- und verteilungspolitischer Perspekti-
ve, Münster 2007. 

20 Deutscher Bundestag: Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Al-
tersversorgung (Betriebsrentengesetz – BetrAVG). Betriebsrentenge-
setz vom 19. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3610), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 21. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2940), 
Bonn, Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 1974.

21 § 14 SGB IV und § 1a BetrAVG. 

Aufgrund der Verfl echtungen ist die Höhe der jeweiligen 
Zahlungsströme nicht unabhängig voneinander und Ände-
rungen in der Finanzierung oder der Leistungsausgestaltung 
eines Systems können unmittelbar und mittelbar Auswirkun-
gen auf die Einnahmen und Ausgaben der anderen Systeme 
haben. Beispielhaft wird dies im Folgenden anhand der Ver-
änderung des Beitragssatzes zur GKV erläutert.

Wirkung von politischen Maßnahmen

Eine Veränderung des Beitragssatzes zur GKV würde auf-
grund der zu zahlenden Beiträge für Bezieher gesetzlicher 
Renten unmittelbar den Bereich der Alterssicherungspoli-
tik betreffen (§ 249a SGB V, § 255 Abs. 1 SGB V). Derartige 
Beitragsänderungen wirken sich auf das Gesamtvolumen 
der Ausgaben der GRV aufgrund des Beitragszuschusses 
aus und verändern zudem den Auszahlungsbetrag der 
Renten, da die Beiträge anteilig vom Monatsbetrag der 
Rente gezahlt werden.12 Eine Beitragssatzerhöhung be-
deutet daher prinzipiell eine Kürzung des Auszahlungsbe-
trags, die dazu führen kann, dass die materielle Situation 
von Haushalten älterer Menschen mit niedrigen Einkünften 
nicht mehr Existenz sichernd ist und sie auf unterstützende 
Leistungen, z.B. der bedarfgeprüften Grundsicherung im 
Alter, angewiesen sind. Damit wären neben den unmittel-
baren Auswirkungen auf die Ausgaben der GRV mittelbar 
auch die Haushalte der Kommunen bzw. Gemeinden von 
den Beitragssatzänderungen zur GKV betroffen.

Aber nicht nur eine Änderung des Beitragssatzes zur 
GKV verursacht intendierte und nicht-intendierte Effekte. 
Würde die laut Koalitionsvertrag einzusetzende Kommis-
sion zur Ausarbeitung eines „Vorschlag[s] für eine faire 
Anpassungsregel“13 eine Änderung der Dynamisierung 
von Leistungen der GRV entwickeln, die in das SGB VI 
aufgenommen wird, betrifft dies ebenfalls die Finanzla-
ge anderer Systeme. Für versicherungspfl ichtige Rent-
ner beispielsweise sind die aus den Renteneinkünften zu 
zahlenden Beiträge an die GKV an den Zahlbetrag der 
Rente der gesetzlichen Rentenversicherung geknüpft.14 
Eine allgemeine Reduzierung des Leistungsniveaus der 
GRV geht somit mit einer Reduzierung der Einnahmen in 
der GKV einher. So hatte beispielsweise das Aussetzen 
der Rentenanpassung durch das „Gesetz über die Wei-
tergabe der aktuellen Rentenwerte ab 1. Juli 2006“15 Min-

12 Zurzeit zahlen die Rentenbezieher 7,9% und der Rentenversiche-
rungsträger 7,0% des Beitragssatzes (§ 249a SGB V).

13 CDU, CSU und FDP: Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP, 
a.a.O., S. 84.

14 §§ 237 und 247 SGB V. Zusätzlich wird, sofern vorhanden, das Ar-
beitseinkommen sowie der Zahlbetrag von Versorgungsbezügen als 
Bemessungsgrundlage zur Ermittlung des Beitrags herangezogen. 

15 Deutscher Bundestag: Gesetz über die Weitergeltung der aktuellen 
Rentenwerte ab 1. Juli 2006, Berlin, Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 27, 
2006, S. 1304. 
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Aufgaben im Rahmen der Finanzierung der „Deutschen 
Einheit“.24

Derartige Interdependenzen blieben in der Vergangenheit 
in der Regel in der wissenschaftlichen Diskussion über 
die Ausgestaltung der sozialen Sicherungssysteme unbe-
achtet. Dies liegt zum einen an der Undurchsichtigkeit der 
Regelungen, zum anderen aber auch an der schwierigen 
Zugänglichkeit des Datenmaterials bzw. Nichtverfügbar-
keit von Informationen.

Resümee

Insgesamt gesehen zeigt sich, dass die institutionelle 
Verteilung sehr heterogen ist und die Interdependenzen 
eine hohe Komplexität aufweisen. Diese Verwobenheit 
des sozialen Sicherungssystems erschwert die Analyse 
von institutionellen Verteilungswirkungen für eine zielge-
richtete Wirtschafts- und Sozialpolitik. Die Ausführun-
gen sollten verdeutlichen, dass eine partialanalytische 
Vorgehensweise bei der Ausarbeitung von Änderungen 
des sozialen Sicherungssystems zahlreiche relevante As-
pekte unbeachtet lässt. Allerdings ist die Komplexität der 
Systeme und die Intransparenz der institutionellen Vertei-
lung nicht dem Konstruktionsprinzip der Sozialversiche-
rung als solches geschuldet, sondern von den politischen 
Entscheidungsträgern bewusst herbeigeführt worden. So 
können die Sozialversicherungssysteme als „Verschiebe-
bahnhöfe“ zwischen den sozialen Sicherungssystemen 
und zur verdeckten Entlastung der öffentlichen Haushalte 
verwendet werden.

Der kurze Abriss über die institutionelle Verteilung sollte 
deutlich gemacht haben, dass eine Entfl echtung für eine 
handlungsfähige Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik 
erforderlich ist. Eine zielgerichtete und transparente Po-
litik erhöht deren Akzeptanz und führt damit zwangsläu-
fi g u.a. zu einer Reduzierung von Ausweichreaktionen. 
Ferner führt mehr Transparenz zu einer Reduzierung der 
Informationskosten,25 sowohl der politischen Entschei-
dungsträger als auch der Wirtschaftssubjekte, erleichtert 
deren Entscheidungsfi ndung und reduziert dadurch das 
Ausmaß an Fehlentscheidungen. 

24 In der Literatur wurden derartige Aspekte beispielsweise im Zusam-
menhang mit der Reduzierung der Lohnnebenkosten u.a. unter den 
Stichworten „Fehlfi nanzierung“ oder „versicherungsfremde Leistun-
gen“ debattiert. Siehe hierzu ausführlich W. Schmähl: Aufgabenad-
äquate Finanzierung der Sozialversicherung durch Beiträge und 
Steuern. Begründungen und Wirkungen eines Abbaus der „Fehlfi -
nanzierung“ in Deutschland, in: H.-J. Blanke (Hrsg.): Die Reform des 
Sozialstaats zwischen Freiheitlichkeit und Solidarität, Tübingen 2007, 
S. 57-85. 

25 Siehe zu deren Relevanz beispielsweise M. Groth: Transaktionskos-
ten und die Gestaltung ökonomischer Austauschbeziehungen: Zum 
Nobelpreis an Oliver E. Williamson, in: Wirtschaftsdienst, 89. Jg. 
(2009), H. 11, S. 770-776.

Umwandlung reduziert. Es ist allerdings derzeit unbekannt, 
welches Ausmaß diese Einnahmenausfälle für die GKV bis-
her hatten bzw. haben werden. Die Höhe hängt ab

• von der Anzahl der Arbeitnehmer, die die Entgeltum-
wandlung in Anspruch nehmen,

• von der Höhe des umgewandelten Entgelts sowie
• davon, ob es sich um beitragspfl ichtiges Entgelt oder 

um Entgeltbestandteile handelt, die oberhalb der Bei-
tragsbemessungsgrenze zur GKV22 liegen.

Die Datenlage zu diesen drei Aspekten ist bislang unbe-
friedigend.

Eine Folge des die Einnahmen mindernden Effektes ist ein 
ceteris paribus höherer Beitragssatz für die GKV. Dieser 
trifft alle Versicherten und deren Arbeitgeber, für die er zu 
höheren Lohnnebenkosten führt. Ferner wirkt sich dies auf 
die von anderen Sozialversicherungsträgern zu leistenden 
Beitragszahlungen aus, z.B. auf die Zahlungen der Bun-
desagentur für Arbeit für die Bezieher von Arbeitslosengeld 
oder der GRV für die Rentner im Rahmen der Krankenver-
sicherung der Rentner, wie der Tabelle 2 zu entnehmen ist.

Den Einnahmeströmen der GKV stehen entsprechende 
Beitragszahlungen an andere Systeme gegenüber. So 
zahlt die GKV für Bezieher von Krankengeld Beiträge an 
die GRV, die Soziale Pfl egeversicherung und die Bundes-
agentur für Arbeit (§ 170 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI, § 176 Abs. 
1 SGB VI, § 59 Abs. 2 SGB XI, § 60 Abs. 2 SGB XI, § 347 
Nr. 5 SGB III, § 348 Abs. 1 SGB III). Eine Änderung des 
Beitragssatzes dieser drei sozialen Sicherungssysteme 
würde dementsprechend für die GKV budgetwirksam 
werden. So führt eine Heraufsetzung des Beitragssatzes 
zur Bundesagentur für Arbeit, wie derzeit diskutiert, zu ei-
ner zusätzlichen fi nanziellen Belastung der GKV.

Neben diesen direkten Zahlungsströmen und Dienst-
leistungen sind abschließend noch die auf die einzelnen 
sozialen Sicherungssysteme übertragenen gesamtge-
sellschaftlichen Aufgaben durch den Bund zu nennen. 
Hierzu gehören beispielsweise die Leistungen im Bereich 
des Familienlastenausgleichs23 oder die Übertragung von 

22 Diese beträgt zur Zeit 45 000 Euro pro Jahr bzw. 3750 Euro pro Mo-
nat; Deutscher Bundestag: Sozialversicherungs-Rechengrößenver-
ordnung 2010 vom 7. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3846), Berlin, Bun-
desgesetzblatt Teil I Nr. 27, 2009, S. 3846.

23 Siehe beispielsweise Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen: 
Mehr Transparenz im monetären Familienleistungsausgleich – Fami-
lienfreundliche Reform der sozialen Sicherungssysteme, Juli 2006, 
Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend, Berlin 
2006; sowie in Bezug auf die GRV W. Schmähl, H. Rothgang, H. Vieb-
rok: Berücksichtigung von Familienleistungen in der Altersicherung. 
Analysen und Folgerungen aus ökonomischer Sicht, Bad Homburg 
2006. 
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